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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches - 
Strafbarkeit des Verbreitens und Verwendens von Propagandamitteln 
und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bei Handlungen 
im Ausland 
- Antrag der Länder Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
Bremen - 

Drucksache: 27/16

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem beabsichtigten Gesetz soll der Katalog der Auslandstaten gegen inlän-
dische Rechtsgüter in Bezug auf Tatbestände des Verbreitens von Propaganda-
mitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB) und des Verwendens 
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) erweitert 
werden. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, Beschluss 
vom 19. August 2014 - 3 StR 88/14) kann das deutsche Strafrecht nicht auf 
Handlungen angewendet werden, bei denen Täter im Ausland Propagandamittel 
oder Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in das Internet einstel-
len. Eine Anwendung des deutschen Strafrechts ist selbst dann nicht möglich, 
wenn die Verbreitung oder Verwendung dieser Inhalte in Deutschland strafbar 
wäre und die Täter sich mit den entsprechenden Internetseiten gezielt an inlän-
dische Adressaten richten würden. Dies birgt die Gefahr, dass Personen aus 
Deutschland gezielt ins Ausland reisen, um dort entsprechende Inhalte hochzu-
laden. Auch andere Formen des innerhalb Deutschlands öffentlich wahrnehm-
baren Verbreitens und Verwendens entsprechender Propagandamittel und 
Kennzeichen im und aus dem Ausland kann das deutsche Strafrecht derzeit 
nicht erfassen. Diese Strafbarkeitslücken sollen im Interesse des demokrati-
schen Rechtsstaates so weit wie möglich geschlossen werden. 
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II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Rechtsausschuss und der Ausschuss für Innere Angele-
genheiten empfehlen dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76  
Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen. 


